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Stellungnahme eingereicht durch: 

Kanton:   Verband, Organisation, Übrige:   

Absender: 

Regierungsrat des Kantons Uri 

 
 
Umsetzung der Verordnung Nr. (EU) 165/2014, 1. Etappe: Änderung der 
ARV 1 (Geltungsbereich und Ergänzung der Vorschriften zur Fahrt-
schreiberbenutzung) 

Fragen 

 
1. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Ergänzung des Artikels 4 Absatz 1 littera h ARV 1 und der Ein-

führung des neuen Ausnahmetatbestandes (sog. "Handwerkerregelung") grundsätzlich einverstan-
den? 

 (Art. 4 Abs. 1 lit. h ARV1) 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
2. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 14b Absatz 1 littera a (Verzicht auf manu-

elle Landeseingabe unter bestimmten Voraussetzungen) einverstanden? 
(Art. 14b Abs. 1 lit. a) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Wir befürworten diese Änderung, sofern die Informationen/Angaben (Ort/Land) zu Beginn und am Ende 
der beruflichen Tätigkeit via GPS-Signal im Digitalen Fahrtenschreiber (DFS) gespeichert werden und 
mittels einer Auswerte-Software, z. B. TAK-Swiss, ausgelesen werden können. Die genannten Informati-
onen sind wichtig, um allfällige Manipulationen im DFS und damit Verstösse gegen die ARV aufdecken zu 
können. 

 


